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4 Zur strategischen Lage

drastischer Verschärfung. Und
damit wäre man mitten in der The-
matik.
Die «Volksinitiative für ein Verbot
der Kriegsmaterialausfuhr» ver-
langt ein striktes Verbot der Aus-
fuhr von Waffen aus der Schweiz.
Darüber wurde schon einmal in-
tensiv diskutiert und auch ent-
schieden, nämlich 1972 im Gefol-

ge der sogenannten Bührle-Affäre
(verbotene Ausfuhr von Fliegerab-
wehrwaffen nach Nigeria). Eine -
weniger radikale als die vorliegen-
de und von der Sozialdemokrati-
sehen Partei nicht offiziell getra-
gene - Initiative wurde vom Volk
knapp, von den Ständen deutlich

genug verworfen. Was heute vor-
geschlagen wird, geht indessen
sehr viel weiter als ein blosses
«Waffenausfuhrverbot». Denn Ab-
satz 3 der neuen Initiative lautet:
«Ausfuhr, Durchfuhr und Vermitt-
lung von Gütern und Dienstlei-
stungen, die sowohl für militari-
sehe wie zivile Zwecke verwendet
werden können, sowie dazu nöti-

ge Finanzierungsgeschäfte sind

untersagt, falls der Erwerber diese
für kriegstechnische Zwecke ver-
wenden will.» Jeder Industrielle,
gleichgültig welcher Branche,

greift sich an den Kopf, wenn er
davon erfährt. Kaum ein technolo-
gisch irgendwie anspruchsvolles

Produkt kann nicht auch in einem
weiteren Sinn militärisch verwen-
det werden - Farben, Lacke, Dräh-

te, Uhrwerke, Schrauben, elektro-
nisches Gerät verschiedenster Art,
Werkzeugmaschinen, können di-
rekt oder indirekt in den Dienst
kriegstechnischer Produktion ge-
stellt werden. Was da vorpro-
grammiert ist, ist eine potentielle
Lähmung des schweizerischen in-
dustriellen Exportes. Die in ab-
sehbarer Zeit zu führende Debatte
über diese Initiative wird gleich
zeigen, dass dieser Vorschlag
schlicht undiskutabel ist, bedeute-
te er doch, dass ein wesentlicher
Teil des schweizerischen Exportes
gewissermassen ans Gängelband

genommen würde.

Gefährlicher Gegenvorschlag

Vor allem wird auch bald deutlich
werden, dass sich die Schweiz mit
einer solchen in der Verfassung
verankerten Regelung ohne jede
Not aussenwirtschaftliche Fesseln

anlegen würde - mit verheeren-
den Konsequenzen für den Wirt-
Schaftsstandort Schweiz. Denn der
Anteil der schweizerischen Aus-
fuhr eigentlicher Waffen nach heu-

tigern Verständnis ist im Welt-
massstab unendlich klein, er lag in

der Periode 1987 bis 1991 unter
einem Prozent.

Daher ist anzunehmen, dass die
Verfechter dieser Initiative rasch

einmal versuchen werden, ihr Ziel
mindestens teilweise über einen

Gegenvorschlag zu erreichen, weil
die Initiative offensichtlich viel zu
rabiat ist, als dass sie die gering-
sten Chancen an der Urne hätte.
Und da ist nun festzustellen, dass

voreilige Äusserungen seitens des
EMD im Zusammenhang mit dem

Krieg der zivilisierten Welt gegen
Irak 1991 diesem Vorhaben in die
Hände arbeiten. Eine Revision des

Kriegsmaterialgesetzes von 1972
ist in Bearbeitung, und es gibt
Anhaltspunkte dafür, dass sie auf
eine so unnötige wie nachteilige
Ausweitung des Kriegsmaterialbe-
griffes hinauslaufen könnte. Es

wäre also am Platz, wenn man
sich zweierlei vergegenwärtigen
würde, ehe wüste und wahrheits-

widrige Polemik das Feld

beherrscht und die sachliche Beur-

teilung allzu sehr erschwert: Die
schweizerische Waffenausfuhr

trägt nicht zum Kriege bei, weil sie
bescheiden und kontrolliert ist; es
ist blanke Heuchelei, anderen
Staaten den Erwerb von Waffen in

der Schweiz verbieten zu wollen
und gleichzeitig zu dulden, dass
die Schweiz einen guten Teil ihrer
Waffen im Ausland erwirbt.

Dominique Brunner
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